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Der Bundestag hat am 26. Januar 2001 mit Artikel 8a des Altersvermögensgesetzes 
das „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung“ - GSiG - beschlossen. Das Altersvermögensgesetz beinhaltet 
den zustimmungspflichtigen Teil der Rentenreform. Es bedarf der Zustimmung des 
Bundesrates. 

Die Bestimmungen des GSiG wurden erst im Rahmen eines Änderungsantrages am 
12. Januar 2001 offiziell in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht.  

Laut Gesetzesbegründung können Menschen ab vollendetem 65. Lebensjahr und 
voll erwerbsgeminderte Personen über 18 Jahren auf Antrag einen Zugang zu 
Leistungen erhalten, die sich im wesentlichen an den Regelungen der Sozialhilfe 
orientieren. Das GSiG soll 2003 in Kraft treten und umfasst:  

� den für den Antragsteller maßgebenden Regelsatz; 
� zuzüglich 15% des Regelsatzes eines Haushaltsvorstandes; 
� die angemessenen, tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung; 
� die Übernahme der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge; 
� einen Mehrbedarf von 20% für Gehbehinderte bei Besitz eines Ausweises nach 

§ 4 Abs. 5 des Schwerbehindertengesetzes mit dem Merkzeichen „G“; sowie 
� Dienstleistungen, die für die Leistungsgewährung erforderlich sind. 

Einkommen und Vermögen sind nach den Vorschriften des 
Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) vorrangig einzusetzen. 

 
Damit entsprechen diese Leistungen in Grundsätzen denen der Sozialhilfe. Das 
GSiG macht die Sozialhilfeträger auch zu den Trägern dieser Leistungen. Die 
Unterhaltsverpflichteten sollen aber nach dem GSiG nicht herangezogen werden. 
Das GSiG sieht ausdrücklich vor, dass Personen, die in den letzten zehn Jahren ihre 
Bedürftigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben, nicht 
anspruchsberechtigt sind. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialhilfeinitiativen, BAG SHI, begrüßt als 
Dachverband der Sozialhilfeinitiativen grundsätzlich, dass sich verantwortliche Politik 
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einem Problem der Altersarmut zuwendet. Auch werden die Bemühungen anerkannt, 
hierzu gesetzliche Lösungen zu entwickeln. Intensiv befürwortet die BAG SHI die 
Nichtheranziehung der Unterhaltsverpflichteten. Damit wird eine langjährige 
Forderung der BAG SHI - zumindest für diesen Personenkreis - erfüllt. 

Die BAG SHI empfiehlt jedoch, das vorliegende Gesetz in der vorliegenden Fassung 
nicht zu verabschieden. Wegen der Kürze der Zeit war eine gründliche und 
sachgerechte Diskussion nicht möglich. Dies ist aber aufgrund der Tragweite der 
Regelungen unbedingt erforderlich. Der BAG SHI wurde bislang keine Gelegenheit 
der fachlichen Beteiligung gegeben. 

Die BAG SHI setzt sich auch weiterhin für eine bedarfsdeckende Grundsicherung in 
der Sozialhilfe ein. Insbesondere die in der Sozialhilfe auf Grund des § 101a BSHG 
(„Experimentierklausel“) regional unternommenen Pauschalierungen werden von der 
BAG SHI kritisiert. Pauschalen sind immer dort unzureichend, wo sie individuell 
bestehende Bedarfe auszublenden versuchen und HilfebezieherInnen in 
unverantwortlicher, aber auch rechtswidriger Weise in Notlagen bringen. 

Die sogenannte „Experimentierklausel“ soll, nach dem Willen des Gesetzgebers, 
unter anderem Erkenntnisse darüber schaffen, ob und ggf. wie die Leistungen der 
Sozialhilfe zum notwendigen Lebensunterhalt pauschalierbar sind. Dieser 
„Feldversuch“ der Pauschalierung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
abgeschlossen. Verwertbare Ergebnisse liegen nicht vor. Gleichwohl soll nun mit 
dem GSiG eine besondere Form der Pauschalierung eingeführt werden. Im 
Gegensatz zum BSHG sieht das GSiG eine durchgängige Pauschalierung der 
Leistungen für die Anspruchsberechtigten vor. Die Höhe der Pauschalen wurde in 
Ermangelung genauerer Erkenntnisse, so die Begründung im Gesetzentwurf, 
bewusst nicht am Bedarf orientiert. Diese Abweichung steht somit im Widerspruch zu 
den Grundprinzipien des BSHG. Das gilt auch für die sogenannten einmaligen 
Bedarfe, die sich im GSiG mit einer Pauschale von 15% lediglich auf „grobe 
Durchschnittswerte der Sozialhilfeausgaben“ stützen. Wir weisen dazu auf die 
beigefügten Anmerkungen hin, die Herr Prof. Friedrich Putz im Auftrag der BAG SHI 
verfasst hat. 

Die BAG SHI vermag aber gleichwohl einen Einstieg in die bedarfsdeckende 
Grundsicherung zu erkennen und bietet dazu das gemeinsame, weiterführende 
Gespräch an. 

Ungeregelt bleibt, wie individueller Bedarf zu berücksichtigen ist. 
Leistungsberechtigte werden damit, entgegen der Intention der Gesetzesinitiative, 
wiederum auf die Sozialhilfe verwiesen. Auch weiterhin wird es dann u.a. zum 
Rückgriff auf die Unterhaltsverpflichteten kommen können.  
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Das Ziel der Bundesregierung, „im Regelfall die Notwendigkeit für die Gewährung 
von Sozialhilfe“ zu vermeiden, wird durch die pauschalierte Grundsicherung des 
GSiG nicht erreicht. Rechnerisch wird etwa jeder zweite Hilfeempfänger nach dem 
GSiG geringere Leistungen als im Sozialhilfesystem erhalten. Es ist zu befürchten, 
dass ein Großteil der Leistungsberechtigten mit ihrem Einkommen unterhalb des 
Sozialhilfeniveaus bleibt. Die LeistungsbezieherInnen werden damit gezwungen, die 
Differenz aus anderen Teilen des Grundsicherungsbetrages aufbringen zu müssen 
und so unter dem sozialhilferechtlichen Existenzminimum zu leben; oder gar die 
Wohnung aufgeben zu müssen bzw. infolge von Mietschulden zu verlieren. Auch das 
kann nicht vom Gesetzgeber gewollt sein. Auch dazu weist die BAG SHI auf die 
Anmerkungen von Herrn Prof. Friedrich Putz hin. 

Als überaus problematisch erscheint in diesem Zusammenhang die Vorschrift des 
GSiG, wonach SozialhilfebezieherInnen auf die geringeren Leistungen des GSiG - in 
der vorliegenden Fassung - verwiesen werden. 

Schon an dieser Stelle zeigt sich der noch offene Befassungsbedarf. Aber auch an 
Details ist zu arbeiten. So stellt sich u.a. die Frage, wie der leistungsausschliessende 
Passus des GSiG bei „vorsätzlich“ oder „grob fahrlässig“ herbeigeführter 
Bedürftigkeit praktikabel umsetzbar ist bzw. umgesetzt werden soll. Auch 
systematisch beinhaltet das vorliegende Gesetzeswerk Widersprüche. So wird mit 
dem Altersvermögensgesetz die Vermögensbildung zur privaten Altersvorsorge 
angereizt, hingegen sollen Einkommen und Vermögen nach dem GSiG - 
entsprechend den Vorschriften des BSHG - eingesetzt werden. Dies bedarf der Klar- 
bzw. Richtigstellung. Ebenso ist zu klären, wie das Antragsprinzip des GSiG mit dem 
Kenntnisprinzip der Sozialhilfe korrespondieren soll. Während Leistungen nach dem 
GSiG erst auf Antrag und frühestens ab Antragstellung zu gewähren sind, haben die 
Sozialhilfeträger nach § 5 BSHG bereits mit ihren Leistungen einzusetzen, sobald 
ihnen ein Bedarf bekannt wird.  

Insgesamt erscheint es zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht, das Gesetz in der 
vorliegenden Form zu beschließen. 

 
i.A. Jörg Meier 
(BAG-SHI Geschäftsführung) 
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